
deshalb nicht häufiger Eln, weil manche Katholiken nicht durch
drungen ſind von der IY ihrer Verpflichtung und daher
auch nicht das nötige Intereſſe undvor Eem auch nicht die nötigeGeduld
haben. Sobald manche mit der 109 wieder ausgeſöhnt ſind, ennen.
ſie, jetz hätten ſie ihren Kindern gegenüber keine Verpflichtungen mehr,
ſondern dürften ruhig gehen laſſen Beſonders wenn ſie einmal 1
recht unkluger Weiſe heftige Auseinanderſetzung mit. dem anderen
EhEtet heraufbeſchworen haben, glauben ſie bei weitemmehr geta
haben als ihre Pflicht geweſen wäre und CEMen, Ukunftvon jedem
Verſuch abſehen 3 dürfen, ihre Kinder der katholiſchen1 3U gE
binnen.

Auf die rage, bb der Pfarrer den Status dgu0 dulden könne,
iſt aher antworten, daß der atholiſche Teil nicht 3 den akra
nenten zugelaſſen werden darf, Enn e mitHilfe der Staatsgeſetze

katholiſche Erziehung der Kinder erreichen kann, davon aber keinen
Gebrauch macht Anders aber li die Sache, die Geſetze 68 dem
katholiſchen T  eil unmögli machen, die Hinder dem wahren Glauben
zuzuführen, rotzdem Er jetzt den beſten illen azu hat Ein Erlaß der
eu:  enBiſchöfe vom Jänner 1923 ſagt hierüber: „Vorv tatſächlicher
Reſtitution der FHinder aMn die * wird nicht abſolvieren, QAus⸗

bei erwieſener tiefer Reue ud langjährigem redlichſten
EemuENn zur Vermeidung von Aergernis kann der auswärtige Emp
ſang der heiligen Sakramente auferlegt werden.“ Dabei muß MMmer

geſorgt werden, daß der atholiſche Teil ſich E recht lebendig der Pflicht
bewußt bleibt, auch jetzt noch für die atholiſche Erziehung der Kinder
3u ſorgen Wie wichtig dies iſt, geht araus hervor, daß der Apoſtoliſche
Stuhl aucheiM den Quinquennalfakultäten daran erinnert mit denorten
„Außerdem ſoll ⁰⁷ ihn (d 0 den mit der 1 wieder ausgeſöhnten
katholiſchen Cl Iit ernſten WVorten die Pflicht die en 2
IMmer hat nach Kräften für die katholiſche Taufe und katholiſche Er
ziehung der Kinder beiderlei Geſchlechtes 3 ſorgen gleich ob teſe Hinder
chon da ſind boder vielleicht erſt noch Utun Ibmmen werden.““)

ünſter eſtf Dr eriber Jone M. Cap
(Die Behandlung akatholiſ Getraute Im Bei

ſtuhl Bei

Miſſion Imm zum Severus Frau * den Beichtſtuhl und
99 ich 0 daß ſie ſich proteſtantiſch habe rauen laſſen mit dem Ver NI.  XI.
ſprechen proteſtantiſcher Kindererziehung. Severus rdagt, dies
9eenſei underhält die Antwort „Nach dem Kriege; ES ſind zwei
Kinder vorhanden und beide ſind von dem proteſtantiſchen Religions⸗
diener getauft.“ Hierauf klärt Severus, werde die Frau nicht
abſolvieren. Dieſelbe ihn natürlich umzuſtimmen und EE darauf
hin, daß ihre Nachbarin ſich ebenfalls proteſtantiſch habe rauen laſſen
mit dem Verſprechen proteſtantiſcher Kindererziehung. Dieſelbe ſei aber
rotzdem geſtern von Benignus abſolviert wöorden und heute IU
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hätte ſie kommuniziert. Hierau entgegnet Severus, 6 viſſedaß der betreffenden Diözeſe dieſer Beziehung Eemne ſehr weit
herzige Praxis errſche Auch habe zwar vom Ordinarius die oll
macht erhalten, von der Exkommunikation Trauung vor dem
akatholiſchen Religionsdiener ſowie von den übrigen gewöhnlich damit
verbundenen Exkommunikationen abſolvieren und 1IM Beichtſtuhl alles

Ordnung 3 bringen ber ſeiner Heimat habe Ene viel
ſtrengere rax Daſelbſt werde Frau, die ſich akatholiſch habe
trauen laſſen mit dem Verſprechen akatholiſcher Kindererziehung, nicht
˙ bald abſolviert, mi aber nur außerhalb des Beichtſtuhles. Da
ſei nach ſeiner Meinung entſchieden beſſer; eshalb werde ſich auch
nach der rax ſeiner Heimat en Wenn auch die O  ma
hätte, von genannten Exkommunikationen 3 abſolvieren, E hätte ELr
doch nicht die Pflicht, von dieſen Vollmachten Gebrauch 3u machen.
eman. könne ihn dazu zwingen. Wenn die Frau abſolviert werden
volle, dann ſie 3 Enmem andern gehen

Was iſt dem Vorgehen des Severus 3u ſagen
ungd iſt bemerken, daß EeS dem Severus nicht zuſteht

über die größere oder geungere Zweckmäßigkeit der ſeelſorglichen Praxis
iözeſe Emn Irteil abzugeben Der Biſchof und nich Severus

iſt der vbvon der Kirche beſtellte Leiter der Diözeſe ETL iſt für die Leitung
ſeiner Diözeſe Gott und der Kirche Rechenſchaft chuldig hm und
ſeinen Beratern muß man eshalb auch die Verantwortung über
laſſ Er enn auch die Verhältniſſe der Diözeſe beſſer als Se
erus eſe beſonderen zerhältniſſe laſſen auch vielleicht ſeiner
iözeſe enne Praxis für angezeigt gelten die anderswo weniger gut
ware Severus braucht ſich alſo nicht wundern dieſer
Diözeſe Ene andere rax errſcht als M ſeiner Heimatdiözeſe

Dann täuſcht ſich auch Severus EL mein E habe bh
die Vollmacht nicht aber die Pflicht von den genannten rkommuni
katibnen abſolvieren V Call 66 heißt ES nämlich „Die habi
Uellen ollmachten die für IiMmm̃er bder für beſtimmte Zeit odet
für Ene ewiſſe Zahl von Fällen egeben wurden werden den Pri
vilegien praeter . glei geachtet.“ Da aber Severus ſeine oll
machten Offenbar wenigſtens für die Dauer der Miſſion bder für
beſtimmte Anza von ällen hat, ⁰ werden dieſelben den Privilegien
praeter IUS glei eachtet Nun agt aber CalI. 69 vbon den Privilegien:
„Niemand hat die Pflicht, Eemn rivileg benützen, Nur 3 U ſe
Gunſten egeben wurde Ine Ausnahme findet nuLr ＋
wenn ſich dus Emnmem andern Grunde dieſee Pflicht rgi Sicherlich
aber wurden dem Seyverus die entſprechenden Vollmachten nicht
egeben nuur 3u ſeinen Gunſten Schon dieſer Umſtand legt den u
nahe alſo muß E ſeine Vollmachten gebrauchen C ſelbſt
jemandem gewiſſ Vollmachten Nur 3 ſeinen Elgenen Gunſten Ver⸗
liehen worden baren könnte ſich, DPie der odex agt aus andern
Grunde die Pflicht rgeben eſe Vollmachten gebrauchen Ein ſolcher
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Grund aber liegt bei Sederils bor. Denn dadurch, daß leiantd einen
Pönitenten 3ur EI annimmt, geht er mit demſelben nach 7  en Autoren
einen ſtillſchweigenden Vertrag ein, ihm helfen, ſoweit kann. Einen
Vertrag erfüllen aber iſt Pflicht Alſo muß Severus von ſeinen
Vollmachten Gebrauch machen, CNNn EU dadurch dem Pönitenten helf enkann.

Wenn aber auch Seyerus M der Begründung ſeiner Weigerung
und I der Form noch ſo ſehr gefehlt hat, der Sache nach hat nicht
gefehlt Die Ehe war 10 ungültig, eil ſie erſt nach dem 19 Mai 1918
nur vor dem proteſtantiſchen Religionsdiener geſchloſſen war Will die
Frau ſich aber von ihrem Manne nicht trennen, dann kann ſie nicht eher
3 den Sakramenten zugelaſſen werden, als bis ſie die Ehe un Ordnung
gebracht hat. Da die Ehe aber ungültig war mangelnder F X.
⁰ kann ſie nach Can 1137 nur dadurch konvalidiert werden, daß ſie vor
dem Pfarrer, bezw dem Ordinarius oder einem Bevollmächtigten und
bvor 3wei Zeugen abgeſ

Oſſen ird Weil jedoch auch das Hindernis
der Bekenntnisverſchiedenhei vorliegt, ˙ kann niemand ⁷

laubterweiſe aſſiſtieren, bevor dieſes Hindernis gehoben iſt Die
aber dispenſiert von dieſem Hindernis nur dann, EnN die ent
ſprechenden Kautelen geleiſtet werden. Klar ſagt dies Call 1061, 1,
in welchem E8 heißt: „Die Kirche dispenſiert vom Hindernis der Be
kenntni erſchiedenheit nur wenn Clde Elle die Kaution eiſten,
alle Kinder nuVr katholi taufen und erziehen 3 laſſen.“ au dürfte
aber oft der akatholiſche Eheteil nicht eneigt. ſein. Traf die  — auch mn
unſerem alle 3U, dann onnten die beiden nicht 10 etraut werden.
Folglich konnte die Frau auch nicht den Sakramenten zugelaſſen
werden, bevor ſie dieſe unrechtmäßige Verbindung gelöſt Letzteres
aber wird nNnUuLr recht ſelten 3u erreichen ſein

n einem ſolch verzweifelten gibt ES dann nur noch einen
Weg zur Rettung: sanatio 1 radige. Kraft der Quinquennalfakultäten
können 10 die Ortsbrdinarien derartige Ehen, die Dr dem Staate oder
dem akatholiſchen Religionsdiener geſchloſſen ſind, 1I radice ſanieren,
enn der akatholiſche Teil zur Konſenserneuerung oder 3uUr ei ung
der Kautionen Uurchaus nicht veranlaßt werden kann. 2

CI iſt aber wohl beachten, daß die vom Biſchof ſubdelegierte
Vollmacht, Vteé ſie Severus beſaß, gemi Ehen im Bei
allein I Ordnung zu bringen, nicht die 0  ma m ſich chließt, Uun⸗
gültige Ehen -2 radiee ſanieren. Der of kann nämlich eine der⸗
artige ma für das forum Sacramentale überhaupt nicht delegieren.
Dies ergibt ſich klar Aus der genannten Quinquennalfakultät. Darin eiß
68 nämlich ausdrücklich, daß die Sanation 0 gegeben werden müſſe,
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daß ſie auch f0r0O EX:tern0o ewieſen werden könne, und daß deshalb
auch darüber emn Dokument ausgeſtellt werden und gewöhnlich noch
Eene entſprechende Eintragung das „Aufbu gemacht werden
Ugzerdem können die Ordinarien die 0  ma Ehen 111 radice
3U ſanieren, überhaupt nicht den Beichtvätern ſubdelegieren ſondern
UVL den Pfarrern und auch dieſen für einzelne 0  E

Honnte daher Severus der Frau auch nicht inſowei helfen, daß
EL ihre ache Beichtſtuhl Ordnung brachte, ſo 0 ELU ſie doch
darauf aufmerkſam machen müſſen, daß man ihr vielleicht außerhalb
des Beichtſtuhles helfen könne, Eenn ſie ſich vertrauensvoll den
Pfarrer oder den Biſchof wende.

U. dem Umſtande aber, daß Severus der Frau Beichtſtuhl
nich helfen konnte, blg nicht, daß enignus bei Abſolvierung
der Nachbarin ertehr gehandelt habe Es ware 10 ſehr E möglich,
daß die achbarin ſchon vor dem 19 Mai 1918 proteſtantiſch
worden wäre In dieſem Falle aber wäre ihre Ehe gultig,
der amaligen Beſtimmungen die Nupturienten die Form nicht
gebunden geweſen Cl der achbarin kämen Omi alle wierig⸗
keiten mM Wegfall die ſich bei dem Beichtkinde des Severus Aus dem
Umſtande ergaben daß die Ehe ungültig Dar Bereute aher die Nach
barin ihren Schritt aufrichtig, dann konnte ſie von enignu abſolviert
werden, vorausgeſetzt, daß EL die nötigen Vollmachten zur Abſolution
von den inkurrierten Zenſuren hatte

Beſteht daher mer lözeſe Ene recht milde Praxis ezug
auf die Abſolution akatholi Getrauter, dann kann E EI vorkommen,
daß 3wer Perſonen, die ſich aſt gleichen Verhältniſſen befinden
IM Beichtſtuhl ganz verſchieden behandelt werden müſſen

Perſonen, die dem Mai 1918 etraut wurden, iſt i
ſolchen iözeſe verhältnismäßig leicht helfen; ſolchen Perſonen aber,
die nach dem 19 (t 1918 etraut wurden, kann man I5 des beſten
Willen Beichtſtuhl allein nicht helfen

Münſter (Weſtf Dr eriber NE M Cap
(Tragen des Ordenskleides.) Ein Ordensmann, der

Mendikantenorden aufgenommen wurde, erzählt Mit
ruder daß jahrelang, durch den Unterricht oviziat infor
miert ſich gefürchtet habe, a den Habit abzulegen eil dies die
Exkommunikation nach ſich ziehe und ſchwere Sünde ſei Er habe das
IMmMer als ſchwere Laſt empfunden und gehofft, daß ur den
0d CII dieſes Verhot Orden aufgehoben werde rotzdem
aber wird die Vorſchrift aufre erhalten und als verpflichtend ver
eidigt; wenngleich man nicht mehr von enner ſchweren Sünde ſpri
NRNun bendet ſich der Ordensmann vertraulich QIN men Konfrater und
rag an, ob EL ſündige, Er ohne Dispens 3u erbitten den Ordens
habit na ablege.

Die Antwort des Konfraters ſei dem weſentlichen nhalt nach hier
mitgeteilt.


